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Schriftliche Einreichung im Vorfeld der Anhörung des Ausschusses für Ge-

sundheit des Deutschen Bundestages am 13. Oktober 2025 zum Thema „Ent-

wurf eines Gesetzes zu den Änderungen vom 1. Juni 2024 der Internationalen 

Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 2005“. 

 

Dr. Pedro A. Villarreal (Pedro.Villarreal@swp-berlin.org)  

 

 

Die im Mai 2024 verabschiedeten A nderungen der Internationalen Gesundheits-

vorschriften (IGV) von 2005 sind ein Erfolg fu r die multilateralen Bemu hungen zur 

Verbesserung der Pra vention, Vorsorge und Beka mpfung gesundheitlicher Notla-

gen von internationaler Tragweite, einschließlich pandemischer Notlagen. Die A n-

derungen werden es den Staaten unter anderem ermo glichen, sich bei der Bewer-

tung der zur Beka mpfung der internationalen Ausbreitung von Krankheiten erfor-

derlichen medizinischen Produkte besser abzustimmen, diese Informationen mit 

allen Vertragsstaaten auszutauschen und neue Finanzquellen fu r den Kapazita ts-

aufbau im Gesundheitssektor zu erschließen und zu nutzen.  

Die A nderungen der IGV (2005) von 2024 traten im September 2025 fu r die meis-

ten Vertragsstaaten in Kraft.i Zwo lf Staaten, darunter Deutschland, haben bislang 

die A nderungen ausdru cklich abgelehnt.ii Hier lassen es sich zwei Gruppen von ab-

lehnenden Staaten zu erkennen: Eine erste Gruppe ‒ zu der Deutschland geho rt ‒ 

haben dies aus „prozeduralen“ Gru nden getan, da sie la nger beno tigen, um ihre na-

tionalen Gesetze anzupassen. Es wird erwartet, dass diese Staaten die A nderungen 

akzeptieren werden, sobald sie die erforderlichen nationalen Rechtsreformen ab-

geschlossen haben.  

Zu einer zweiten Gruppe geho ren Staaten, die die A nderungen der IGV (2005) von 

2024 aus Prinzip abgelehnt haben. Beispiele hierfu r sind die USA, Italien und Ar-

gentinien. Solche Ablehnungen werden voraussichtlich zu wichtigen Herausforde-

rungen fu hren, zumindest aus zwei Gru nden: Erstens waren die USA bis 2024 un-

ter den WHO-Mitgliedstaaten der wichtigste Geldgeber fu r den Haushalt der Orga-

nisation, was auch deren Koordinierungsrolle unter den IGV (2005) umfasst.iii 

Zweitens wird eine mangelnde Zusammenarbeit von La ndern mit der WHO zu Lu -

cken beim Informationsaustausch fu hren. Außerdem muss darauf hingewiesen 

werden, dass diese Ablehnungen die entsprechenden Staaten vo lkerrechtlich nicht 

daran hindern, die A nderungen zu einem spa teren Zeitpunkt anzunehmen. 

1. Beiträge der Änderungen der IGV (2005) von 2024 zu einer besseren 

Vorsorge und Bekämpfung von gesundheitlichen Notlagen, inklusive 

Pandemien 

Die A nderungen der IGV (2005) von 2024 sind ein wichtiger Schritt, um einige 

Ma ngel in der internationalen Zusammenarbeit bei der Beka mpfung gesundheitli-

cher Notlagen von internationaler Tragweite zu vermeiden, die wa hrend der CO-

VID-19-Pandemie aufgetreten sind.  
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Ein besonders strittiger Punkt während der Pandemie war die ungerechte Vertei-

lung von medizinischen Gütern, die zur Bekämpfung von COVID-19 erforderlich 

sind. Diese Situation hat Forderungen nach mehr Gerechtigkeit (auf Englisch: 

„Equity“) bei der Verteilung dieser Güter in künftigen gesundheitlichen Notlagen 

von internationaler Tragweite und pandemischen Notlagen nach sich gezogen.iv 

Der erste Schritt bei der Entwicklung und Bereitstellung neuer sicherer und wirk-

samer medizinischer Güter besteht darin, zu entscheiden und mitzuteilen, welche 

Produkte überhaupt benötigt werden. Die neue Kategorie „maßgebliche Gesund-

heitsprodukte” (Art. 1) ist insofern nützlich, weil sie der WHO ermöglicht, Daten 

darüber zu sammeln, welche Produkte für die Vorsorge und Bekämpfung von künf-

tigen gesundheitlichen Notlagen von internationaler Tragweite, einschließlich pan-

demischer Notlagen, sein können (Art. 12, Abs. 8).       

Die begrenzte Umsetzung der IGV (2005) vor der COVID-19-Pandemie war Gegen-

stand mehrerer offizieller Berichte, unter anderem nach der H1N1-Influenza-Pan-

demie vom Jahr 2009v und der Ebola-Krise in Westafrika in den Jahren 2014-

2016.vi Es ist wichtig zu betonen, dass die Einhaltung von Verpflichtungen der IGV 

(2005) nicht nur wa hrend laufender oder potenzieller Gesundheitsnotlagen von in-

ternationaler Tragweite relevant ist, sondern vielmehr auf einer kontinuierlichen 

Basis.vii Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2007 bilden die IGV (2005) eine konstante 

Rechtsgrundlage fu r die Bereitstellung von Informationen durch die Vertragsstaa-

ten an die WHO. Jedes Jahr legt das WHO-Sekretariat der Weltgesundheitsver-

sammlung einen Bericht u ber die Anzahl der registrierten Ereignisse vor. Dieser 

Austausch besteht bis heute fort. Ein Bericht der Weltgesundheitsversammlung 

von 2025 weist 429 Ereignisse („Events“) mit potenziellen Auswirkungen auf die 

internationale Gesundheit aus, die vom WHO-Sekretariat gema ß der IGV (2005) 

bewertet wurden.viii Die Verpflichtungen zur Weitergabe von Informationen an die 

WHO erfordern die Schaffung und Sta rkung definierter Kernkapazita ten fu r die Ge-

sundheitsu berwachung durch die Vertragsstaaten (Art. 5 und Anhang 1). 

Im Rahmen der A nderungen der IGV (2005) von 2024 wurde ein neues Organ ge-

schaffen, um diese Lu cken deren Umsetzung besser zu schließen: ein sogenannter 

Ausschuss der Vertragsstaaten fu r die Durchfu hrung der Internationalen Gesund-

heitsvorschriften (2005), der von einem nachgeordneten Unterausschuss zur Be-

reitstellung fachlicher Beratung und zur Berichterstattung unterstu tzt wird. Die 

Rechtsgrundlage dieses Ausschusses (Art. 54bis) sieht vor, dass die Vertragsstaaten 

selbst die Umsetzung der IGV (2005) durch andere Vertragsstaaten u berpru fen 

werden. Dennoch wird es fu r das Monitoring dieser Umsetzung weiterhin eine ta g-

liche Verwaltung der Daten no tig sein, die von den Vertragsstaaten sta ndig bereit-

gestellt werden. Diese Aufgabe ko nnten unterschiedliche Organe innerhalb der 

WHO, sowie das Berliner WHO-Zentrum fu r Pandemie- und Epidemieaufkla rung 

(auf Englisch: „WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence“, oder kurz: Pan-

demic Hub), u bernehmen. 

Die A nderungen der IGV (2005) von 2024 enthalten die Definition einer „pandemi-

schen Notlage“ (Art. 1). Es handelt sich um eine spezifische Form einer gesundheit-

lichen Notlage von internationaler Tragweite mit weiteren spezifischen 
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Merkmalen, wie z. B. einer großen geografischen Ausdehnung, der U bersteigung 

der Leistungsfa higkeit von Gesundheitssystemen und dem Verursachen von schwe-

ren sozialen oder wirtschaftlichen Sto rungen ‒ oder dem Risiko, dass alle diese 

Merkmale eintreten. Die Generaldirektor:innen der WHO werden gema ß den A nde-

rungen der IGV (2005) von 2024 befugt, eine pandemische Notlage festzustellen 

(Art. 12), jedoch erst nach Beratung durch einen Notfallausschuss (Art. 48). Diese 

Feststellung schafft zwar an sich keine neuen Verpflichtungen fu r die Staaten, kann 

aber andere Konsequenzen nach sich ziehen. So enthalten beispielsweise die Ver-

tra ge zwischen der WHO und den Herstellern, die das Pathogen Access and Benefit-

Sharing (PABS)-System benutzen, eine Klausel, die bei Feststellung einer pandemi-

schen Notlage aktiviert wird.ix Die entsprechende Klausel wu rde die Verpflichtung 

eines Herstellers beinhalten, mindestens 10 % der medizinischen Gu ter an die 

WHO zu spenden, wenn diese im Rahmen des PABS-Systems entwickelt wurden. 

Die WHO wu rde die Gu ter dann auf der Grundlage des Bedarfs und nicht der Zah-

lungsfa higkeit auf die Mitgliedstaaten verteilen. Der Haupttext des Pandemieab-

kommens wurde im Mai 2025 verabschiedet, wa hrend der Anhang zum PABS-Sys-

tem derzeit noch separat in Genf verhandelt wird.x Daher wird die Annahme der 

A nderungen der IGV (2005) von 2024 durch Deutschland auch in dieser Form zur 

potenziellen Wirksamkeit des Pandemieabkommens beitragen, sofern und sobald 

dieses in Kraft tritt.   

Die Frage der finanziellen Ressourcen fu r die Umsetzung des IGV (2005) wurde 

auch in den A nderungen von 2024 behandelt. In fru heren offiziellen Berichten 

wurden wesentliche Einschra nkungen hinsichtlich der Verfu gbarkeit von finanziel-

len Ressourcen zur Erfu llung mehrerer Verpflichtungen aus den IGV (2005) festge-

stellt.xi Besonders betroffen war die Schaffung, Sta rkung und Unterhaltung der 

Kernkapazita ten fu r Gesundheitsu berwachung (Art. 5 und Anhang 1) der Vertrags-

staaten. Als die COVID-19 Pandemie auftrat, hatten mehrere Staaten die fu r diese 

Kapazita ten erforderlichen Investitionen nicht geta tigt.xii Mit den A nderungen von 

2024 wurde dem Text der IGV (2005) ein Artikel 44bis hinzugefu gt, der einen 

neuen koordinierenden Finanzierungsmechanismus unter der Aufsicht der Weltge-

sundheitsversammlung einfu hrt. Der Mechanismus beinhaltet keine neuen Ver-

pflichtungen fu r die Vertragsstaaten, finanzielle Mittel bereitzustellen. Stattdessen 

wird der Mechanismus dazu beitragen, mehrere nationale oder internationale 

Quellen zu identifizieren, die fu r die Sta rkung der Kernkapazita ten nu tzlich sein 

ko nnten.   

2. Relevanz der Deutschen Position zu den Änderungen 

In erster Linie ist die Verabschiedung des Gesetzes zu den A nderungen vom 1. Juni 

2024 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 2005 

durch den Deutschen Bundestag sowohl rechtlich als auch politisch wichtig, da sie 

dadurch ihre Legitimita t gegenu ber der Bevo lkerung in Deutschland erlangen 

wu rde. Die Annahme der A nderungen wu rde auch anderen Staaten die Bereit-

schaft signalisieren, einen Beitrag zur ku nftigen Vorsorge und Reaktion auf 
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gesundheitliche Notfa lle von internationaler Tragweite, einschließlich pandemi-

scher Notlagen, zu leisten. Die Teilnahme einer ho heren Anzahl von Staaten an den 

A nderungen der IGV (2005) von 2024 wu rde die Wahrscheinlichkeit von Informa-

tionslu cken und einer Fragmentierung der Verpflichtungen verringern. Eine aktive 

Beteiligung von La ndern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen ist er-

forderlich, um sowohl den Bedarf als auch die Verfu gbarkeit „maßgeblicher Ge-

sundheitsprodukte“ umfassender einscha tzen zu ko nnen. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Stellungnahme ist Deutschland mit dem Ru ck-

zug der USA zum zweitgro ßten Beitragszahler zum WHO-Haushalt unter den ein-

zelnen Mitgliedstaaten geworden.xiii Es sei hinzugefu gt, dass sich die Rolle Deutsch-

lands bei der Finanzierung der WHO nicht auf seine direkten Beitra ge zum Haus-

halt beschra nkt. Das Bundesministerium fu r Gesundheit leitete Reformen fu r eine 

nachhaltige Finanzierung ein, darunter die Erho hung der Pflichtbeitra ge der Mit-

gliedstaaten um bis zu 50 % des Basisbudgets der WHO bis zum Zweijahreszeit-

raum 2030-2031.xiv Diese Meilensteine in der Finanzierung werden auch fu r die 

Wirksamkeit der IGV (2005) von entscheidender Bedeutung sein.  

Die WHO wird zusa tzliche Aufgaben bei der Koordinierung des Informationsaus-

tauschs u ber bestehende „maßgebliche Gesundheitsprodukte” sowie bei ku nftigen 

Bewertungen von Produkten u bernehmen, die wa hrend einer gesundheitlichen 

Notlage von internationaler Tragweite und einer pandemischen Notlage beno tigt 

werden ko nnten. Dies erfordert die sofortige Verfu gbarkeit von technischen Fa hig-

keiten zur Risikobewertung, eine Aufgabe, fu r deren Erfu llung der Pandemic Hub in 

Berlin in einer besonders strategischen gu nstigen Position ist.xv  

Daru ber hinaus kann das Fachwissen von nationalen Institutionen in Deutschland, 

wie dem Robert Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut, ebenfalls zu den Ta -

tigkeiten der WHO beitragen. Beispiel dafu r ist der WHO-Forschungs- und Ent-

wicklungsplan fu r Epidemien (auf Englisch: „WHO R&D Blueprint for Epidemics 

Pathogens Prioritization“xvi). Das Dokument hilft dabei, Forschungsschwerpunkte 

fu r potenzielle gesundheitliche Notfa lle von internationaler Tragweite zu identifi-

zieren. Der durch die IGV (2005) gefo rderte Informationsaustausch kann einen 

strukturierten U berblick u ber diese Priorita ten in der Forschung und Entwicklung 

sowohl auf internationaler Ebene als auch in bestimmten Regionen bieten. Auf 

diese Weise ko nnten Lu cken in der Forschung zu neuen und wiederauftretenden 

Krankheitserregern sowie den wirksamsten Mitteln zu ihrer Beka mpfung besser 

erkannt werden. 

Wenn der Deutsche Bundestag die A nderungen der IGV (2005) von 2024 verab-

schiedet, kann Deutschland auch aktiv an der Festlegung des Mandats des neuen 

Ausschusses der Vertragsstaaten fu r die Durchfu hrung der Internationalen Vor-

schriften (2005) und des nachgeordneten Unterausschusses zur Bereitstellung 

fachlicher Beratung und zur Berichterstattung teilnehmen. In den ersten Sitzungen 

dieser Gremien werden die Vertragsparteien den Umfang der ku nftigen Diskussio-

nen u ber die Umsetzung der IGV (2005) bestimmen.    
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3. Neue Koordinierungsaufgaben für die WHO 

Wie im Artikel 2 ihrer Verfassung festgelegt, ist die WHO die „leitende und koordi-

nierende Stelle des internationalen Gesundheitswesens“. Die Organisation wird 

weiterhin eine zentrale Koordinierungsrolle im Rahmen der A nderungen der IGV 

(2005) von 2024 spielen. Erstens ist die WHO mit der Erhebung von Informationen 

u ber „maßgebliche Gesundheitsprodukte“ und die Unterstu tzung von Vertragsstaa-

ten u.a. bei der Steigerung der Produktion dieser Gu ter beauftragt (Art. 13, Abs. 8). 

Zweitens wird die WHO nun Risikobewertungen erstellen, um zu ermitteln, welche 

maßgebliche Gesundheitsprodukte erforderlich sein ko nnten, um ku nftigen ge-

sundheitlichen Notlagen von internationaler Tragweite zu begegnen. 

Es ist hervorzuheben, dass die WHO im Rahmen der entsprechenden A nderungen 

der IGV (2005) keine neuen Befugnisse erha lt, die es ihr ermo glichen wu rden, sich 

u ber nationale Beho rden weder im Allgemeinen noch bei gesundheitlichen Notla-

gen von internationaler Tragweite hinwegzusetzen. Selbst die Verpflichtung der 

WHO, Informationen u ber Ereignisse, die angeblich im Hoheitsgebiet eines Ver-

tragsstaates stattgefunden haben, ohne dessen Zustimmung an anderen Vertrags-

staaten weiterzugeben (Art. 10, Abs. 4), ist sehr eingeschra nkt formuliert. Dies 

wird erst erfolgen, nachdem die WHO dem betroffenen Vertragsstaat Gelegenheit 

gegeben hat, seine eigene Einscha tzung der Art des gesundheitsbezogenen Ereig-

nisses abzugeben und bei den anschließenden Maßnahmen mit ihr zusammenzu-

arbeiten.  

Das Sekretariat der WHO kann zwar bestimmte Daten von den Mitgliedstaaten ein-

holen, doch sind fu r den Fall der Nichtbefolgung keine Sanktionen vorgesehen. 

Stattdessen werden Fragen zur Umsetzung vo lkerrechtlicher Verpflichtungen auf 

nichtstreitige Weise im Ausschuss der Vertragsstaaten fu r die Durchfu hrung der In-

ternationalen Gesundheitsvorschriften (2005) behandelt. Die WHO u bernimmt so-

mit Aufgaben, die kein einzelner Staat, nichtstaatlicher Akteur oder keine andere 

multilaterale oder regionale Organisation erfu llen ko nnte.  

4. Schlussfolgerungen  

Im Gegensatz zur Verabschiedung der aktuellen IGV im Jahr 2005, die anderswo als 

„kosmopolitischer Moment” angesehen wurde,xvii werden die A nderungen von 

2024 – zumindest anfangs – nicht von allen Mitgliedstaaten der WHO akzeptiert 

werden. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, wie sich 

die geringere Anzahl von Staaten, die durch die neuen Formulierungen mancher 

Artikel der IGV (2005) verpflichtet sind, auf deren Umsetzung auswirken ko nnte.  

Ebenso mu ssen die Kapazita ten, die die WHO zur Erfu llung ihrer Koordinierungs-

rolle beim Austausch von Informationen u ber „maßgebliche Gesundheitsprodukte“ 

beno tigt, angesichts der anhaltenden finanziellen Ku rzungen u berpru ft werden.xviii 

Hier gibt es mehrere Mo glichkeiten fu r die Organisation, sich auf das Fachwissen 

nationaler Gesundheitsbeho rden in Deutschland und in anderen La ndern zu 
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stu tzen. Damit die WHO ihre Aufgaben wirksam erledigen kann, ist ein Informati-

onsaustausch sowohl zwischen staatlichen als auch nichtstaatlichen Akteuren er-

forderlich. Daher sollten ku nftige Bemu hungen verschiedener nationalen Beho r-

den darauf abzielen, der WHO Daten aus dem Privatsektor weiterzuleiten, soweit 

dies erforderlich ist, um abzuscha tzen, welche Kapazita ten fu r die Entwicklung 

„maßgeblicher Gesundheitsprodukten“ (Art. 1 und Art. 13) vorhanden sind. 

Neue Synergien zwischen dem Ausschuss der Vertragsstaaten fu r die Durchfu h-

rung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (Art. 54bis) und dem ko-

ordinierenden Finanzierungsmechanismus (Art. 44bis) sollten untersucht werden. 

Die Aufgabenbereiche des Ausschusses ko nnten beispielsweise eine neue Einscha t-

zung der finanziellen Bedu rfnisse einzelner Staaten zur Erfu llung ihrer Verpflich-

tungen zum Aufbau von Mindestkernkapazita ten umfassen. Die entsprechende 

Scha tzung ko nnte unter Beteiligung sowohl von Regierungsvertretern als auch der 

Zivilgesellschaft erfolgen, wodurch ein inklusiver Dialog gefo rdert wird.  
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